
Schweizer Wanderwege  |  Monbijoustrasse 61  |  3007 Bern  |  T 031 370 10 20  |  info@schweizer-wanderwege.ch 
Spendenkonto PC IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5  |  schweizer-wanderwege.ch 
 

 1/15 
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PROJEKTFONDS WANDERWEGE 
 

 

 

 

_______________________________ 
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TEIL 1: EINLEITUNG UND ÜBERGEORDNETE 
BESTIMMUNGEN 
Die Bestimmungen in Teil 1 sind übergeordnet und gelten sowohl für die Projekte gemäss Teil 2 
als auch für die Projekte gemäss Teil 3. 

1  NAME 
Unter dem Namen «Projektfonds Wanderwege» besteht ein Fonds innerhalb des Dachverbands 
Schweizer Wanderwege. 

2  ÜBERGEORDNETER ZWECK 
Der Projektfonds bezweckt die Unterstützung von Projekten und Massnahmen zur Qualitätssteige-
rung des Wanderwegnetzes (Wanderwege, Bergwanderwege, Alpinwanderwege) und von Winter- 
und Schneeschuhwanderwegen.  

Insbesondere von diesem Fonds profitieren sollen: 

 die kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen, 
 Gemeinden und öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
 gemeinnützige juristische Personen (Vereine, Stiftungen, Trägerschaften). 

3  VERMÖGEN 
Das Fondsvermögen äufnet sich aus den folgenden Quellen: 

 Spenden, Erbschaften und Legaten ab einem Betrag von CHF 10‘000, sofern diese nicht an-
derweitig zweckbestimmt sind, 

 Kapitalerträgen aus dem Fondsvermögen, 
 Beiträgen aus der laufenden Betriebsrechnung der Schweizer Wanderwege. 

4  VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄ-
GEN AUS DEM FONDS 

4.1 BEDINGUNGEN FÜR ALLE PROJEKTE GEMÄSS TEIL 2 UND 3 DES REGLE-
MENTS 

Beiträge können gesprochen werden für: 

 Projekte, welche Wanderwegen zugutekommen, die in einem Plan gemäss Art. 4 FWG 
festgelegt sind oder infolge des Projektes in einen solchen aufgenommen werden. 

 Projekte, welche Winterwanderwegen oder Schneeschuhwanderwegen zugutekommen, 
die den Kriterien gemäss Leitfaden Winterwanderwege und Schneeschuhrouten entspre-
chen oder diesem infolge des Projekts entsprechen werden. 

 Projekte, welche von der kantonalen Wanderweg-Fachorganisation als «empfohlen» beur-
teilt werden. Hierfür muss das ausgefüllte und unterschriebene Formular eingereicht wer-
den (ausgenommen Winter- und Schneeschuhwanderwege).  

 

https://www.wanderwege-infrastruktur.ch/download.php?id=31216_42a66093
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/ueber-uns/verband/die-kantonalen-wanderweg-organisationen
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/8657a8038e9ba1b0d63070c961f393e49a439cee
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Es werden keine Beiträge gewährt für:  

 Massnahmen zur Kommunikation von Wanderwegen, Winter- oder Schneeschuhwander-
wegen, 

 Projekte im Zusammenhang mit der Errichtung von Themenwegen, 
 Touristische Prestigeprojekte, ausser sie leisten einen nachweisbaren Beitrag zur Qualität, 

Erschliessung oder Zugänglichkeit von Wanderwegen, 
 Projekte, die seit länger als einem Jahr fertiggestellt worden sind.  

Die weiteren Kriterien zur Beurteilung der Projekte sind in Teil 2 und Teil 3 des Reglements auf-
geführt.  

4.2 MÖGLICHE BEITRAGSEMPFANGENDE 

Beiträge werden an gemeinnützige juristische Personen (Vereine, Stiftungen, Trägerschaften) sowie 
an das öffentliche Gemeinwesen (Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden, Korporationen etc.) aus-
gerichtet. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung aus diesem Fonds. 

5  INFORMATIONSPFLICHT DER PROJEKTTRAGENDEN 
Die Projekttragenden müssen den Dachverband Schweizer Wanderwege über die Freigabe der Re-
alisierung des Projekts (bspw. Baubewilligungen, Finanzierung), über relevante Projektänderungen 
oder Hindernisse bei der Realisierung sowie über den Abschluss oder Abbruch des Projekts zeitnah 
informieren. 

6  KOMMUNIKATION ÜBER DIE PROJEKTE 

6.1 ALLGEMEIN 

Spätestens zwei Monate vor Finalisierung des Projekts wird der entsprechende Termin zwecks Pla-
nung der Kommunikationsmassnahmen dem Dachverband Schweizer Wanderwege mitgeteilt. 

Mit der Projekteingabe erklären sich die Projekttragenden einverstanden, dass die Schweizer Wan-
derwege die Federführung übernehmen, wenn über das Projekt kommuniziert wird. 

Die Projekttragenden unterstützen den Dachverband Schweizer Wanderwege bei der Kommunika-
tion des Projektes mit Interviews, Kartenmaterial, Bildmaterial, allgemeinen Hintergrundinformati-
onen etc. Planen die Projekttragenden eine Medienmitteilung ist dies mit dem Dachverband 
Schweizer Wanderwege abzusprechen. 

Der Dachverband Schweizer Wanderwege darf uneingeschränkt über das Projekt kommunizieren 
und ist berechtigt - aber nicht verpflichtet - auf die Projekttragenden hinzuweisen. Bei einer ver-
tieften Projektvorstellung (z. B. im Rahmen eines Artikels oder Porträts) erfolgt eine Nennung der 
Projekttragenden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine Kommunikation durch die Schweizer 
Wanderwege.  

In der eigenen Kommunikation über das Projekt informieren die Projekttragenden über die Beteili-
gung der Schweizer Wanderwege.  
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6.2 VERWENDUNG CI/CD DACHVERBAND SCHWEIZER WANDERWEGE 

Setzen die Projekttragenden innerhalb seiner Kommunikation das Logo des Dachverbands Schwei-
zer Wanderweg ein, muss dies dem Dachverband Schweizer Wanderwege zur Freigabe vorgelegt 
werden. 

6.3 PRÄSENZ DACHVERBAND SCHWEIZER WANDERWEGE VOR ORT 

Der Dachverband Schweizer Wanderwege wird über eine allfällige Einweihung des Weges/Ab-
schlussveranstaltung des Projektes informiert und in der Kommunikation der Projekttragenden über 
das unterstützte Projekt erwähnt (Bsp. Spendentafel). Die jeweilige kantonale Wanderweg-Fachor-
ganisation wird an eine allfällige Einweihung/Abschlussveranstaltung des Projektes eingeladen. 

7  AUFLÖSUNG DES FONDS 

7.1 GRÜNDE FÜR DIE AUFLÖSUNG DES FONDS 

Der Fonds wird aufgelöst, wenn 

 Der mit dem Fonds verfolgte Zweck erreicht oder dessen Erfüllung unmöglich geworden 
ist. 

 Der Dachverband Schweizer Wanderwege, welcher Träger des Fonds ist, aufgelöst wird, 
oder keine anderen Eigenmittel oder Erträge zur Verfügung hat, um seine Tätigkeit zu fi-
nanzieren. 

7.2 VERFAHREN 

Über die Auflösung beschliesst der Vorstand der Schweizer Wanderwege. Der Beschluss ist schrift-
lich zu protokollieren. 

Nach Auflösungsbeschluss sind sämtliche Verbindlichkeiten des Fonds zu erfüllen; offene Ansprü-
che werden beglichen. 

7.3 VERWENDUNG DER VERBLEIBENDEN MITTEL 

Ein nach Abwicklung der Verpflichtungen verbleibendes Fondsvermögen darf ausschliesslich für 
Zwecke verwendet werden, die mit den in den Statuten des Dachverbandes Schweizer Wander-
wege verankerten, gemeinnützigen Zielsetzungen vereinbar sind. 

Eine Verteilung des verbleibenden Fondsvermögens unter die Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Über die konkrete Zuwendung des verbleibenden Fondsvermögens entscheidet der Vorstand der 
Schweizer Wanderwege. Falls das Vermögen nicht zur weiteren Sicherstellung der Tätigkeit der 
Schweizer Wanderwege eingesetzt werden sollte, ist es einer oder mehreren gemeinnützigen juris-
tischen Personen mit Sitz in der Schweiz zuzuführen, die gleiche oder ähnliche gemeinnützige 
Zwecke verfolgen. 

  



Schweizer Wanderwege  |  Monbijoustrasse 61  |  3007 Bern  |  T 031 370 10 20  |  info@schweizer-wanderwege.ch 
Spendenkonto PC IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5  |  schweizer-wanderwege.ch 
 

 6/15 

TEIL 2: BESTIMMUNGEN FÜR WANDERWEG-
PROJEKTE 

1  BEITRÄGE AN DIE WANDERWEG-INFRASTRUKTUR  

1.1 KRITERIEN 

Beiträge können an Projekte an der Wanderweg-Infrastruktur (Wege, Kunstbauten etc.) gewährt 
werden, welche eine unmittelbare, dauerhafte und möglichst breite, steigernde Wirkung auf die 
Qualität der Wanderwege und des Wanderwegnetzes haben, wie beispielsweise: 

 Reduktion des Anteils an Hartbelag (u.a. Wegverlegungen, Rückbauten, gute Ersatzpflicht-
Lösungen), 

 Sanierung von attraktiven Wegstrecken (u.a. Einbezug von historischen Verkehrswegen), 
 Verbesserung der Linienführung (Einbezug von Gewässerraum, besonders natur- und land-

schaftsverträgliche Lösungen, Erschliessung von Aussichtspunkten, etc.), 
 Schliessung von Netzlücken, 
 Entflechtung von weiteren Nutzungen entlang attraktiver Wegstrecken durch flankie-

rende, bauliche Massnahmen zugunsten des Wanderweges, 
 Ausbau von bestehenden Wegstrecken zu attraktiven hindernisfreien Wegen1 ohne den 

Einbau von Hartbelagsoberflächen. 
Es werden keine Beiträge gewährt für: 
 das Nachholen eines vernachlässigten betrieblichen Unterhalts, 

 Bauten/Weginfrastruktur, die nicht der Wegkategorie entsprechen, 

 Bauten/Weginfrastruktur, die für die Funktion des Weges als Wanderweg nicht notwendig 
sind (bspw. Trockenmauern, die für den Weg keine tragende Rolle spielen). 

Die zu unterstützenden baulichen Massnahmen an Wegen und Kunstbauten richten sich nach fol-
genden Grundlagen (diese und weitere unter: Publikationen und Vorlagen • Schweizer Wander-
wege Home): 

 Qualitätsziele Wanderwege Schweiz, ASTRA, Schweizer Wanderwege, 2022 
 Handbuch Bau und Unterhalt von Wanderwegen, ASTRA, Schweizer Wanderwege, 2025 
 Handbuch Holzkonstruktionen im Wanderwegebau, BUWAL, ASTRA, 2009 
 Merkblatt: Wandern und Mountainbike - Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Entflech-

tung ASTRA, Schweizer Wanderwege, SchweizMobil, 2020 
 Handbuch Wanderwegnetzplanung, ASTRA, Schweizer Wanderwege, 2015 
 Entscheidungshilfe Abgrenzung Wanderweg-Kategorien, ASTRA, Schweizer Wander-

wege, 2017 

 
1  Hindernisfreie Wege sind ein Freizeitangebot für Personen, die auf Wege ohne grössere natürliche oder 

bauliche Hindernisse angewiesen sind (Manual Hindernisfreie Wege). 

https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/wir-packen-an/publikationen-und-vorlagen
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/wir-packen-an/publikationen-und-vorlagen
https://www.wanderwege-infrastruktur.ch/download.php?id=53636_e892521b
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/9ef9088274290bf74b3a1836c93299c0e2802814
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/3ecc1011e3ecec3e7b7e9f41bc56e8068c994ec8
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/4c09ec12b59a2188b659e28e494a07a9a124d2ad
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/4c09ec12b59a2188b659e28e494a07a9a124d2ad
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/ec6a26062ebf988703eb88baf57c59c7d96e3562
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/1129bec50687b7a99c29a0563ab52b9314c578c1
https://images.schweizmobil.ch/files/Hindernisfreie%20Wege.pdf
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1.2 BEITRAGSHÖHE 

Beiträge werden nur bei einer Co-Finanzierung durch die Trägerschaft, die öffentliche Hand (Kan-
tone oder Gemeinden) und/oder weitere Private gesprochen. 

Pro Projekt können maximal 30% der Projektkosten bis zu einem Höchstbetrag von CHF 30‘000 
finanziert werden. Für besonders wirksame Projekte kann der Beitrag bis maximal 50% der Pro-
jektkosten betragen, maximal jedoch auf CHF 40‘000 erhöht werden2. Das sind beispielsweise Pro-
jekte, die zu einer grossen Reduktion des Anteils an Hartbelag oder zur Verbesserung der Wander-
wegnetz-Qualität im Rahmen von Revitalisierungen von Fliessgewässern und entlang von Seeufern 
beitragen.  

Wird die Wanderweginfrastruktur von weiteren Akteuren (bspw. andere Langsamverkehrsformen, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft etc.) genutzt, kann der Beitrag entsprechend dem Bedarf für die Nut-
zung als Wanderweg anteilsmässig reduziert werden.  

An die Projektkosten angerechnet werden nur Massnahmen gemäss 1.1. Es sind möglichst vollstän-
dige und genaue Angaben einzureichen. Hat sich die Situation verändert, sind die aktuellen Infor-
mationen möglichst rasch nachzureichen. Eigenleistungen der Gesuchstellenden (z.B. Arbeitsstunden 
des Bauamts einer beteiligten Gemeinde) können bei den Projektkosten angerechnet werden. Falls 
aufgrund eines Naturgefahren- oder Unwetterereignisses Sofortmassnahmen (bspw. Provisorium) 
umgesetzt werden mussten, können diese Kosten den Projektkosten angerechnet werden. 

1.3 BEITRAGSGESUCH 

Das Beitragsgesuch umfasst: 

 eine vollständig ausgefüllte Projekteingabe über das entsprechende Formular auf der Website 
der Schweizer Wanderwege, 

 die gemäss Gesuchsformular erforderlichen Beilagen, 

 eine Einschätzung der kantonalen Wanderweg-Fachorganisation. Das zugehörige Formular 
findet sich hier. 

Unvollständige Beitragsgesuche werden nicht bearbeitet.  

1.4 VERFAHREN FÜR BEITRÄGE AUS DEM FONDS 

1) Das Beitragsgesuch wird mittels entsprechenden Formulars und den notwendigen zusätz-
lichen Unterlagen (siehe 1.3 Beitragsgesuch) an den Dachverband Schweizer Wanderwege 
elektronisch eingereicht. 
Die aktuellen Eingabefristen für Beitragsgesuche sind auf der Website der Schweizer Wander-
wege zu finden.  

2) Das Beitragsgesuch wird durch die Projektleitung der Schweizer Wanderwege vorgeprüft 
und formell beurteilt– allenfalls in Rücksprache mit den Projekttragenden oder Dritten. Die 

 
2 Leuchtturmprojekte von grosser Bedeutung für die Wanderwege können mit einem höheren Beitrag unter-

stützt werden. Die Beurteilung solcher Projekte und der Entscheid über die Höhe der zu sprechenden 
Summe liegen beim Vorstand auf Empfehlung der technischen Kommission.  

https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/wanderweg-infrastruktur
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/wanderwegmitarbeiter/kantonale-wanderweg-organisationen
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/8657a8038e9ba1b0d63070c961f393e49a439cee
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/wanderweg-infrastruktur
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kantonale Wanderweg - Fachorganisation nimmt zum eingereichten Projekt zwingend Stel-
lung.  

3a)  Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag, bis CHF 5'000 werden auf Emp-
fehlung der Projektleitung der Schweizer Wanderwege durch den Präsidenten/die Präsiden-
tin der technischen Kommission der Schweizer Wanderwege3 genehmigt oder abgelehnt 
inkl. Festlegung der Beitragshöhe. Danach folgt direkt Punkt 5). 

3b) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 5'000 bis und mit CHF 
20'000 werden von der technischen Kommission der Schweizer Wanderwege beurteilt und 
die Auszahlung genehmigt oder abgelehnt inkl. Festlegung der Beitragshöhe. Danach folgt di-
rekt Punkt 5). 

3c) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 20'000 werden von der 
technischen Kommission der Schweizer Wanderwege beurteilt. Die technische Kommis-
sion erarbeitet eine Empfehlung (Antrag) zuhanden des Vorstands der Schweizer Wanderwege 
zur Projektunterstützung oder -ablehnung sowie zur Beitragshöhe. 

4) Der Antrag wird im Vorstand der Schweizer Wanderwege diskutiert und die definitive Ent-
scheidung über die Projektunterstützung oder -ablehnung sowie über die Beitragshöhe wird 
gefällt. 

5) Der Entscheid wird den Projekttragenden schriftlich mitgeteilt. 

6) Bei Projektunterstützung wird ein Vertrag zwischen der Trägerschaft und dem Dachver-
band Schweizer Wanderwege unterzeichnet. 

1.5 AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Die Auszahlung des zugesicherten Beitrages erfolgt frühestens bei Vorliegen aller notwendigen Be-
willigungen.  

Bei Beiträgen über CHF 5‘000 werden maximal 50% des zugesicherten Beitrages zu Projektbeginn 
ausbezahlt. Der Restbetrag wird nach Projektabschluss bei Vorliegen einer detaillierten Projektab-
rechnung und eines Abschlussberichtes (Ausführung umgesetzter Massnahmen, Vorher-nachher Bil-
der der Weginfrastruktur) überwiesen. Es kann eine andere Etappierung der Beitragsauszahlung be-
schlossen werden. 

Sind die tatsächlichen Kosten des Projektes geringer als im Beitragsgesuch veranschlagt, behält sich 
der Dachverband Schweizer Wanderwege vor, den Beitrag anteilsmässig zu kürzen. 

1.6 NICHT-AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Liegen alle notwendigen Baubewilligungen nicht innerhalb von zwei Jahren nach Beitragszusage 
vor, werden keine Beiträge ausbezahlt. 

Wird das Projekt nicht innerhalb von drei Jahren nach der Beitragszusage abgeschlossen, kann vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist eine Fristverlängerung mit Begründung beantragt werden. Liegen 

 
3  Die Technische Kommission ist beratendes Organ des Vorstandes und der Geschäftsleitung in sämtlichen 

Belangen der Umsetzung des Fuss- und Wanderweggesetzes. Sie setzt sich aus vier bis fünf Mitgliedern zu-
sammen, welche vom Vorstand der Schweizer Wanderwege gewählt werden. 
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grundsätzliche Projektänderungen vor, wird das Beitragsgesuch neu beurteilt. Wird keine Fristver-
längerung beantragt, verfallen die noch nicht ausbezahlten Beiträge.  

Wird das Projekt nicht realisiert oder werden die Beiträge nicht zweckkonform eingesetzt, sind be-
reits ausbezahlte Beiträge zurückzuerstatten. 

1.7 SORGFALTSPFLICHT 

Die Projekttragenden müssen sicherstellen, dass die betroffenen Wanderwege nach der Realisierung 
des Projektes langfristig gemäss den gängigen Anforderungen unterhalten werden können. 
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2  BEITRÄGE AN PLANUNGEN, KONZEPTE, ANALYSEN 
Damit die Wanderweginfrastruktur verbessert werden kann (z.B. Wegverlegungen weg von Hart-
belag oder entlang von Gewässern, Entflechtung von anderen Nutzungen etc.) braucht es vor der 
Durchführung konkreter Massnahmen oft Analysen, Planungen oder die Erarbeitung eines Kon-
zepts. Damit wird zwar nicht die Wanderweginfrastruktur direkt verbessert, es wird aber ein essen-
zieller Beitrag geleistet, um konkrete Massnahmen, die im Gesamtkontext Sinn machen, umsetzen 
zu können.  

2.1 KRITERIEN 

Planungen, Konzepte oder Analysen können unter der Erfüllung folgender Kriterien unterstützt 
werden: 

 Es muss aufgezeigt werden, wie die Planung/das Konzept/die Analyse zur Verbesserung der 
Qualität des Wanderwegnetzes in der entsprechenden Region (Perimeter ist klar zu defi-
nieren) beitragen kann. 

 Die Ziele der Analyse/der Planung/des Konzepts müssen klar formuliert werden. 
 Die Methodik für die Erarbeitung der Planung/der Analyse/des Konzepts wird aufgezeigt. 
 Das Vorgehen und der Zeitplan für die Analyse/Planung/des Konzepts wird aufgezeigt und 

es ist klar, welche Akteure wie einbezogen werden.  
 Es besteht das Ziel basierend auf der Analyse/Planung/dem Konzept, Massnahmen innert 

der nächsten fünf Jahre laufend umzusetzen.  
Beispiele von Projekten, die unterstützt werden könnten: 

 Analyse von Gefahren-/Konfliktstellen (Verkehr, Velo/MTB) auf dem Wanderwegnetz; 
 Analyse des Wanderwegnetzes zur Qualitätsverbesserung (Reduktion Hartbelagsanteil, at-

traktivere Linienführungen etc.) oder Umsetzungsplanung entsprechender Massnahmen; 
 Optimierung der Planung der technischen Routen gemäss Vorgaben der Fachapplikation 

Langsamverkehr  
 Konzept für Frequenzmessungen auf Wanderwegen. 

2.2 BEITRAGSHÖHE 

Pro Projekt können maximal 30% der Projektkosten bis zu einem Höchstbetrag von CHF 20‘000 
finanziert werden4. 

Beiträge werden nur bei einer Co-Finanzierung durch die Trägerschaft, die öffentliche Hand (Kan-
tone oder Gemeinden) und/oder weiteren Private gesprochen. Eigenleistungen der Gesuchstellenden 
(z.B. Arbeitsstunden des Bauamts einer beteiligten Gemeinde) können bei den Projektkosten ange-
rechnet werden. 

 

 
4 Leuchtturmprojekte von grosser Bedeutung für die Wanderwege können mit einem höheren Beitrag unter-

stützt werden. Die Beurteilung solcher Projekte und der Entscheid über die Höhe der zu sprechenden 
Summe liegen beim Vorstand auf Empfehlung der technischen Kommission. 
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2.3 BEITRAGSGESUCH 

Das Beitragsgesuch umfasst: 

 ein vollständig ausgefüllte Projekteingabe über das entsprechende Formular auf der Website 
der Schweizer Wanderwege; 

 die gemäss Gesuchsformular erforderlichen Beilagen; 

 eine Einschätzung der kantonalen Wanderweg-Fachorganisation. Das zugehörige Formular 
findet sich hier. 

Unvollständige Beitragsgesuche werden nicht bearbeitet.  

2.4 VERFAHREN FÜR BEITRÄGE AUS DEM FONDS 

1) Das Beitragsgesuch wird mittels entsprechenden Formulars und den notwendigen zusätz-
lichen Unterlagen (siehe 2.3 Beitragsgesuch) an den Dachverband der Schweizer Wander-
wege elektronisch eingereicht. 

Die aktuellen Eingabefristen für Beitragsgesuche sind auf der Website der Schweizer Wander-
wege zu finden.  

2) Das Beitragsgesuch wird durch die Projektleitung der Schweizer Wanderwege vorgeprüft 
und formell beurteilt– allenfalls in Rücksprache mit den Projekttragenden oder Dritten. Die 
kantonale Wanderweg-Fachorganisation nimmt zum eingereichten Projekt zwingend Stellung.  

3a)  Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag, bis CHF 5'000 werden auf Emp-
fehlung der Projektleitung der Schweizer Wanderwege durch den Präsidenten/die Präsiden-
tin der technischen Kommission der Schweizer Wanderwege5 genehmigt oder abgelehnt 
inkl. Festlegung der Beitragshöhe. Danach folgt direkt Punkt 5). 

3b) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 5'000 bis und mit CHF 
10'000 werden von der technischen Kommission der Schweizer Wanderwege beurteilt und 
die Auszahlung genehmigt oder abgelehnt inkl. Festlegung der Beitragshöhe. Danach folgt di-
rekt Punkt 5). 

3c) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 10'000 werden von der 
technischen Kommission der Schweizer Wanderwege beurteilt. Die technische Kommis-
sion erarbeitet eine Empfehlung (Antrag) zuhanden des Vorstands der Schweizer Wanderwege 
zur Projektunterstützung oder -ablehnung sowie zur Beitragshöhe. 

4) Der Antrag wird im Vorstand der Schweizer Wanderwege diskutiert und die definitive Ent-
scheidung über die Projektunterstützung oder -ablehnung sowie über die Beitragshöhe wird 
gefällt. 

5) Der Entscheid wird den Projekttragenden schriftlich mitgeteilt. 

 
5  Die Technische Kommission ist beratendes Organ des Vorstandes und der Geschäftsleitung in sämtlichen 

Belangen der Umsetzung des Fuss- und Wanderweggesetzes. Sie setzt sich aus vier bis fünf Mitgliedern zu-
sammen, welche vom Vorstand der Schweizer Wanderwege gewählt werden. 

https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/planung-konzepte-analysen
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/wanderwegmitarbeiter/kantonale-wanderweg-organisationen
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/8657a8038e9ba1b0d63070c961f393e49a439cee
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/planung-konzepte-analysen
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6) Bei Projektunterstützung wird ein Vertrag zwischen der Trägerschaft und dem Dachver-
band Schweizer Wanderwege unterzeichnet. 

2.5 AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Bei Beiträgen über CHF 5‘000 werden maximal 50% des zugesicherten Beitrages zu Projektbeginn 
ausbezahlt. Der Restbetrag wird bei Vorliegen einer detaillierten Projektabrechnung und Vorliegen 
der Planung/des Konzepts/der Analyse inkl. möglicher Massnahmen (einzureichen bei den Schweizer 
Wanderwegen) überwiesen. Es kann eine andere Etappierung der Beitragsauszahlung beschlossen 
werden. 

Sind die tatsächlichen Kosten des Projektes geringer als im Beitragsgesuch veranschlagt, behält sich 
der Verband Schweizer Wanderwege vor, den Beitrag anteilsmässig zu kürzen. 

2.6 NICHT-AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Wird das Projekt (Planung/Konzept/Analyse) nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Beitragszu-
sage abgeschlossen, kann vor Ablauf der Umsetzungsfrist eine Fristverlängerung mit Begründung 
beantragt werden. Liegen grundsätzliche Projektänderungen vor, wird das Beitragsgesuch neu beur-
teilt. Wird keine Fristverlängerung beantragt, verfallen die noch nicht ausbezahlten Beiträge.  

Wird das Projekt nicht realisiert oder werden die Beiträge nicht zweckkonform eingesetzt, sind be-
reits ausbezahlte Beiträge zurückzuerstatten. 

2.7 UMSETZUNGSPFLICHT 

Die Projekttragenden setzen die vorgesehenen Massnahmen in der vorgesehenen Frist um.  
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TEIL 3: BESTIMMUNGEN FÜR PROJEKTE FÜR 
WINTER- UND SCHNEESCHUHWANDERWEGE 

1  BEITRÄGE ZUR SIGNALISATION VON WINTER- UND 
SCHNEESCHUHWANDERWEGEN 

Mit dem Fonds kann ein Beitrag geleistet werden an neu geplante, signalisierte Winter- oder 
Schneeschuhwanderwege, die im Gelände noch nicht existieren oder an bereits existierende Win-
ter- oder Schneeschuhwanderwege, bei denen die bestehende Signalisation nicht den Vorgaben des 
Bundesamts für Strassen ASTRA (Leitfaden Winterwanderwege und Schneeschuhrouten) entspricht 
und eine Neusignalisation vorgenommen wird. 

Es können Beiträge an Materialkosten (Wegweiser und Richtungszeiger, Startinformationstafeln, 
Zwischenmarkierungen: Pfosten, Rhomben, Bänder) und personelle Ressourcen (Planung des We-
ges, Erstmontage, Sicherheitsabklärungen) geleistet werden. Ausgeschlossen ist die Finanzierung 
der SchweizMobil Zusatzsignalisation. 

1.1 KRITERIEN 

Das Projekt… 

 berücksichtigt zwingend die Vorgaben zur Signalisation gemäss den Kriterien des Bundes-
amts für Strassen ASTRA (Leitfaden Winterwanderwege und Schneeschuhrouten) 

 bezieht sich auf neue und anschliessend signalisierte Winter- oder Schneeschuhwander-
wege, die noch nicht existieren; 

 bezieht sich auf bereits existierende Winter- oder Schneeschuhwanderwege, bei denen die 
bestehende Signalisation nicht den Vorgaben des Bundesamts für Strassen ASTRA ent-
spricht und eine Neusignalisation vorgenommen wird; 

 beinhaltet die sachgemässe Umsetzung der Qualitätskriterien für Winter- und Schnee-
schuhwanderwege gemäss Qualitätskriterien Winter- und Schneeschuhwanderwege; 

 verfügt über hohe Schneesicherheit während der Wintermonate (Dezember - März). 
Zudem sind die durch das Projekt finanzierte Winter- und Schneeschuhwanderwege in der Fach-
applikation Langsamverkehr zu erfassen. 

1.2 BEITRAGSHÖHE 

Pro Winter- oder Schneeschuhwanderweg werden max. 50% der Projektkosten oder max. CHF 
15'000 und mind. CHF 3'000 übernommen. Sind die Projektkosten tiefer als CHF 3'000 werden 
die gesamten Projektkosten übernommen.  

Zu den Gesamtprojektkosten zählen die Kosten für die Beschilderung und die Aufwände für Planung, 
Erstmontage und Sicherheitsabklärungen. Eigenleistungen der Gesuchstellenden (z.B. Arbeitsstun-
den des Bauamts einer beteiligten Gemeinde) können bei den Projektkosten angerechnet werden. 

 

 

https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/c464d4e274d0fc3b0d6cab21ed18ebcda691b5f7
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/media/download/c464d4e274d0fc3b0d6cab21ed18ebcda691b5f7
https://wandern.sharepoint.com/:b:/s/ORG.bf5dd60d-6559-4b7f-8078-c9000519f660/IQCYHzWl5hJHQpoTiUmrD4XPAY_jwSW_PEwEl4QSJtJJNbA?e=Gfxw6J
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1.3 BEITRAGSGESUCH 

Das Beitragsgesuch umfasst: 

 ein vollständig ausgefüllte Projekteingabe über das entsprechende Formular auf der Website 
der Schweizer Wanderwege; 

 die gemäss Gesuchsformular erforderlichen Beilagen. 

Unvollständige Beitragsgesuche werden nicht bearbeitet.  

1.4 VERFAHREN FÜR BEITRÄGE AUS DEM FONDS 

1) Das Beitragsgesuch wird mittels entsprechenden Formulars und den notwendigen zusätz-
lichen Unterlagen (siehe «Beitragsgesuch» in der jeweiligen Projektkategorie) an den Dach-
verband Schweizer Wanderwege elektronisch eingereicht. 

Die aktuellen Eingabefristen für Beitragsgesuche sind auf der Website der Schweizer Wander-
wege zu finden.  

Unvollständige Beitragsgesuche werden nicht bearbeitet.  

2) Das Beitragsgesuch wird durch die Projektleitung der Schweizer Wanderwege vorgeprüft 
und formell beurteilt– allenfalls in Rücksprache mit den Projekttragenden oder Dritten.  

3a)  Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag, bis CHF 3'000 werden auf Emp-
fehlung der Projektleitung der Schweizer Wanderwege durch eine:n technischen Fachex-
perten:in im Bereich Winter- und Schneeschuhwanderwege genehmigt oder abgelehnt 
inkl. Festlegung der Beitragshöhe. Danach folgt direkt Punkt 5). 

3b) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 3'000 bis und mit CHF 
10'000 werden von mehreren Fachexperten:innen im Bereich Winter- und Schnee-
schuhwanderwege beurteilt und die Auszahlung genehmigt oder abgelehnt inkl. Festlegung 
der Beitragshöhe. Danach folgt direkt Punkt 5). 

3c) Beitragsgesuche mit einem möglichen Unterstützungsbeitrag über CHF 10'000 werden durch 
mehrere technische Fachexperten:innen im Bereich Winter- und Schneeschuhwander-
wege beurteilt. Diese machen eine Empfehlung (Antrag) zuhanden des Vorstands der Schwei-
zer Wanderwege zur Projektunterstützung oder -ablehnung sowie zur Beitragshöhe. 

4) Der Antrag wird im Vorstand der Schweizer Wanderwege diskutiert und die definitive Ent-
scheidung über die Projektunterstützung oder -ablehnung sowie über die Beitragshöhe wird 
gefällt. 

5) Der Entscheid wird den Projekttragenden schriftlich mitgeteilt. 

6) Bei Projektunterstützung wird ein Vertrag zwischen der Trägerschaft und dem Dachver-
band Schweizer Wanderwege unterzeichnet. 

1.5 AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Die Auszahlung des zugesicherten Beitrags erfolgt frühestens bei Vorliegen aller notwendigen Be-
willigungen. Liegen alle notwendigen (Bau-)bewilligungen nicht innerhalb von zwei Jahren nach 
Beitragszusage vor, werden keine Beiträge ausbezahlt.  

https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/wanderweg-fonds-winter-edition
https://www.schweizer-wanderwege.ch/de/unterstuetzen/wanderwegfoerderung/wanderweg-fonds/wanderweg-fonds-winter-edition
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Bei Beiträgen über CHF 5‘000 werden maximal 50% des zugesicherten Beitrags zu Projektbeginn 
ausbezahlt. Der Restbetrag wird nach Projektabschluss bei Vorliegen einer detaillierten Projektab-
rechnung und eines Abschlussberichtes überwiesen. Es kann eine andere Etappierung der Beitrags-
auszahlung beschlossen werden. 

Sind die tatsächlichen Kosten des Projektes geringer als im Beitragsgesuch veranschlagt, kann der 
Beitrag anteilsmässig gekürzt werden. 

1.6 NICHT-AUSZAHLUNG DES BEITRAGS 

Wird das Projekt nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Beitragszusage abgeschlossen, kann vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist eine Fristverlängerung mit Begründung beantragt werden. Liegen 
grundsätzliche Projektänderungen vor, wird das Beitragsgesuch neu beurteilt. Wir keine Fristverlän-
gerung beantragt, verfallen die noch nicht ausbezahlten Beiträge.  

Wird das Projekt nicht realisiert oder werden die Beiträge nicht zweckkonform eingesetzt, sind be-
reits ausbezahlte Beiträge zurückzuerstatten. 

1.7 SORGFALTSPFLICHT 

Die Projekttragenden müssen sicherstellen, dass die Winter- und Schneeschuhwanderwege gemäss 
den Vorgaben unterhalten werden. Winterwanderwege sind zu präparieren. 
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